
TAUFE DAMALS, HEUTE 

UND IN GETHSEMANE

Wo kommt die Taufe her?

Die christliche Taufe hat vorchristliche 
Wurzeln. So kennt das Judentum seit 
Jahrtausenden Reinigungsbäder, die 
nicht nur der Körperpflege, sondern auch 
der „inneren Reinigung“ vor Gott galten. 
Das religiöse jüdische Tauchbad nennt 
man „Mikwe“.

Neben den jüdischen Tauchbädern gibt 
es jedoch auch Hinweise darauf, dass ei-
nige Prediger in Israel vor gut 2000 Jah-
ren Menschen symbolisch in Flüssen un-
tertauchten, um damit die Vergebung der 
Sünden durch Gott sichtbar zu machen.
Johannes der Täufer ist ein Bußprediger 
jener Zeit, dessen Namen wir kennen und 
von dem wir wissen, dass er im Jordan 
getauft hat. Einer seiner Täuflinge war 
der erwachsene Jesus von Nazareth. (Vgl.
z.B. Matthäusevangelium, Kapitel 3)

Der auferstandene Jesus Christus selbst 
hat die Taufe als die Handlung zur Auf-
nahme in die christliche Gemeinschaft 
angeordnet. Am Schluss des Matthäuse-
vangeliums (Mt, 28,18ff.) heißt es:

„Gehet hin in alle Welt und gewinnt 
Jünger aus allen Völkern, taufet sie 
auf den Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie 
zu halten alles, was ich euch geboten 
habe...“

Das Evangelium zu bezeugen und Men-
schen zu taufen wird so zum Auftrag an 
uns Christen.

Kinder- und Erwachsenentaufe

Im Neuen Testament werden einige Tau-

fen erwähnt. 
M a n c h e 
T ä u f l i n g e 
sind na-
m e n t l i c h 
g e n a n n t . 
Dabei han-
delt es sich 
um Erwach-
sene. Dass auch Kinder getauft wurden, 
lässt sich nur vermuten, wenn es z.B. 
heißt, jemand sei „mit seinem Haus“ (vgl. 
Apostelgeschichte, Kapitel 16), also mit 
seiner Familie, getauft worden.

Manche evangelische Kirchen setzen das
Glaubensbekenntnis des Täuflings vor 
der Taufe voraus, dort werden die Gläu-
bigen erst als Jugendliche oder Erwach-
sene getauft, wenn sie selbst die Bedeu-
tung der Taufe verstehen können.

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
ist die Taufe von Kindern üblich. Dabei 
bekennen die Eltern und Paten stellver-
tretend für das Kind dessen Glauben und 
übernehmen damit auch den Auftrag, 
das Kind christlich zu erziehen.
Eine Vorschrift, in welchem Alter getauft 
werden soll, gibt es aber nicht. Selbst-
verständlich ist auch die Taufe von Kin-
dergartenkindern, Schulkindern und 
Jugendlichen ebenso möglich wie die 
Taufe von Babies oder Erwachsenen.

In der Gethsemanegemeinde sind Kinder 
zum Abendmahl zugelassen. Die Teilnah-
me am Kinderabendmahl setzt die Taufe
jedoch voraus.



Die Vorbereitung auf die Taufe

Wer sich oder sein Kind taufen lassen 
möchte, kann sich im Pfarramt in der 
Kopenhagener Straße 9 (Telefon 60260) 
anmelden.

Die Pfarramtssekretärinnen, Ingrid Koso-
lowski und Anne-Maria Sacher, bespre-
chen mögliche Termine und leiten den 
Taufwunsch an die Pfarrerin, den Pfarrer 
oder den Vikar weiter.

Steht der Termin fest, setzt sich die Pfarre-
rin, der Pfarrer oder der Vikar, der die Tau-
fe vornehmen soll, mit der Familie in Ver-
bindung. Bei einer Kindertaufe führen wir 
meistens ein vorbereitendes Gespräch. Es 
ist schön, wenn ne-
ben den Eltern auch 
die Paten bei diesem 
Gespräch anwesend 
sein können.

Der Taufe von Er-
wachsenen geht 
im Allgemeinen ein 
Taufunterricht vor-
aus. Dieser kann in 
Form mehrerer Ge-
spräche stattfinden. 
In der Gethsemane-
gemeinde bietet darüber hinaus Diakon 
Georg Pfundt (Tel. 66057275) Glaubens-
kurse an, in denen er grundlegende In-
formationen über unseren Glauben ver-
mittelt.

Getauft wird üblicherweise in der Kir-
chengemeinde, in der der Täufling wohnt. 
Soll ein Täufling in einer anderen Kirchen-
gemeinde bzw. einer anderen Kirche get-
auft werden, sind dazu Genehmigungen
sowohl der Wohnortgemeinde (sog. „Di-
missoriale“) als auch der Gemeinde, in 
der getauft werden soll, notwendig.

Die Taufgottesdienste in Gethsemane

Nicht viele evangelische Gemeinden in 
Deutschland dürfen in jedem Jahr so 
viele Menschen taufen wie unsere Geth-
semanegemeinde. Durch die vielen Kin-
der auf dem Heuchelhof und viele noch 
nicht getaufte Erwachsene sind es im 
Jahr manchmal über 50 Menschen, die 
durch die Taufe in unsere Gemeinde auf-
genommen werden.

Da die Taufe das Zeichen der Aufnahme 
in die christliche Gemeinde ist, sollte ei-
gentlich im Rahmen des sonntäglichen 
Gottesdienstes getauft werden. Bei der 
großen Zahl von Täuflingen ist das in 

unserer Gemeinde 
jedoch nicht immer 
möglich.

Deshalb bieten wir 
zusätzlich an einem 
Samstag im Monat 
einen Taufgottes-
dienst an.

In einem solchen 
Taufgottesdienst 
werden meist zwei 
bis drei Täuflinge 
getauft.

Taufgottesdienste für eine einzelne Fa-
milie sind nur in begründeten Ausnah-
mefällen nach Absprache möglich. Auf 
besonderen Wunsch hin kann auch zu 
Hause getauft werden (sog. „Haustaufe“).

Taufe in Notfällen

In der evangelischen Kirche gehen wir 
davon aus, dass auch ein Kind, das unge-
tauft stirbt, zu Gott gehört und auferste-
hen wird.

Dennoch ist es der Wunsch vieler Eltern, 
dass ihr Kind, wenn Todesgefahr besteht, 

Altar mit Taufschale in Gethsemane



getauft wird. Auch sterbende Erwachse-
ne, die bisher nicht getauft wurden, ha-
ben manchmal auf dem Sterbebett noch
den Wunsch, die Taufe zu empfangen.

Eine solche Taufe in Notfällen kann jeder 
getaufte Christ vornehmen. Selbstver-
ständlich kann auch eine Pfarrerin oder 
ein Pfarrer zu einer Taufe in einem Not-
fall gerufen werden. Diese Taufe ist gül-
tig und unwiederholbar und wird dem 
zuständigen Pfarramt zum Eintrag in die 
Kirchenbücher weitergemeldet.

Das Patenamt

Früher wurden die Paten von der Kir-
chengemeinde benannt. Sie hatten die 
Aufgabe, die Taufe zu bezeugen und die 
christliche Erziehung des Kindes zu för-
dern und zu überwachen.

Die Zeugenfunktion 
ist heute noch die 
wichtigste Aufgabe 
der Paten. Mindes-
tens ein Pate oder 
eine Patin ist not-
wendig, damit ein 
Kind getauft werden 
darf (Ausnahme: 
Taufe in Notfällen). 
Auch mehrere Pa-
ten sind möglich. 
Die meisten Kinder 
haben zwei, man-
che haben einen, manche auch drei oder 
vier. Pate werden kann, wer der evange-
lischen Kirche angehört. Paten sollten 
konfirmiert sein. In Ausnahmefällen ist 
es auch möglich, katholische, orthodoxe 
oder freikirchliche Christen als Paten aus-
zuwählen.

Wer jedoch keiner christlichen Kirche an-
gehört, kann nicht Pate werden.

Viele Eltern verbinden mit der Wahl der 
Paten den Wunsch, dass, wenn ihnen 
selbst etwas zustößt, die Paten sich um 
das Taufkind kümmern. Die Paten ha-
ben jedoch keine weltlichen Rechte oder 
Pflichten in Bezug auf das Kind. Im Fal-
le des Todes der Eltern entscheidet ein 
Vormundschaftsgericht über das Sor-
gerecht. Das Gericht prüft im Einzelfall, 
welche Lösung dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. Oft fällt die Wahl auf 
die Großeltern. Soll ein Pate das Sorge-
recht erhalten, kann dies testamentarisch 
festgehalten werden. Das Gericht wird im 
Allgemeinen eine testamentarische Fest-
legung als einen Vorschlag berücksichti-
gen, kann sich jedoch dennoch frei auch 
für eine andere Lösung entscheiden. 

Die Taufhandlung

Dem übereinstim-
menden Verständnis 
aller großen christ-
lichen Kirchen nach 
gibt es nur eine Tau-
fe im Leben eines 
Menschen. 

Getauft werden kön-
nen sowohl Kinder 
und Jugendliche als 
auch Erwachsene.
In der Evangelisch-
Lutherischen Kirche 

ist es üblich, Kinder bereits in den ersten 
Lebensjahren zu taufen. 

Vor 2000 Jahren, in der Anfangszeit der 
Kirche, wurde durch Untertauchen des 
Täuflings getauft. Darauf verweist auch 
noch die Herkunft des Wortes „taufen“, 
das soviel wie „untertauchen“ bedeutet. 
So wurde besonders gut deutlich, dass 
der Täufling auf den Tod und die Aufer-

Ein Kind wird getauft



stehung Jesu getauft 
wird. Der „aus der Taufe 
gezogene“ wird als neuer 
Mensch, der mit Gott ver-
söhnt ist, verstanden. 

Vor allem für Kleinkinder 
war diese Form der Taufe 
jedoch nicht ungefähr-
lich: Berichte über Todes-
fälle bei der Taufe durch 
Untertauchen sind über-
liefert 

Wahrscheinlich wurde 
auch deshalb bereits im 
frühen Mittelalter in Mitteleuropa meist 
auf das Untertauchen des Täuflings ver-
zichtet und statt dessen durch Übergie-
ßen des Kopfes getauft. 

Die orthodoxe Kirche hält bis heute an 
der alten Form der Taufe fest, auch viele 
Freikirchen sind zu der ursprünglichen 
Form der Taufe durch Untertauchen zu-
rückgekehrt.

In der evangelischen Kirche, bei uns in 
Gethsemane, wird getauft, indem der 
Täufer den Täufling mit seinem Namen 
anspricht, seinen Kopf dreimal mit Was-
ser übergießt und dabei die verbindlich 
vorgegebenen Taufworte spricht: „Ich 
taufe dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des heiligen Geistes“. Da 
diese so genannte „Taufformel“ aus dem 
Griechischen übersetzt wurde, sind auch 
die Formulierungen „...in den Namen des 
Vaters.....“ oder „...auf den Namen des Va-
ters.....“ möglich.

Das Taufwasser

Nach evangelischem Verständnis ist 
Taufwasser für die Taufe unverzichtbar. 
Eine besondere „Weihe“ des Taufwas-
sers kennt die Bibel jedoch nicht. Auch 

Jesus wurde schlicht mit 
Flusswasser getauft. In der 
Tradition hat sich einge-
bürgert, eher fließendes 
Wasser zu bevorzugen 
und kein Taufwasser aus 
stehenden Brunnen oder 
Zisternen zu verwenden. 
Meist wird mit Trinkwas-
ser getauft, da so auch 
eine gesundheitliche Ge-
fährdung insbesondere 
von Kleinkindern ausge-
schlossen werden kann. 

Das Taufkleid

Das weiße Taufkleid ist ein sichtbares 
Zeichen für die Verbindung des Täuflings 
mit Christus. Wir ziehen „Christus an“ (Ga-
laterbrief, Kapitel 3) hat der Apostel Pau-
lus geschrieben. Wo eine Familie ein Tauf-
kleid besitzt, ist es ein schöner Brauch, 

dieses weiter zu 
verwenden und 
dem Taufkind zum 
Gottesdienst anzu-
ziehen. 

Vorschriften, wie 
ein Täufling geklei-
det sein soll, gibt 
es jedoch nicht. Wir 
taufen Menschen, 
keine Kleider!

Die Taufkerze

In der katholischen Kirche sind Taufkerzen 
ein wichtiger Bestandteil des Taufritus. 
In der evangelischen Kirche ist das An-
zünden einer Taufkerze seit ungefähr 25 
Jahren modern geworden. Die Taufkerze 
soll an Jesus Christus, „das Licht der Welt“, 
erinnern. Die Taufkerze kann im Leben 
des Täuflings z.B. an Geburtstagen oder 

Eingießen des Taufwassers

Taufkerze



am Tag der 
Konfirmati-
on zur Tau-
ferinnerung 
angezündet 
werden. 

In der Geth-
s e m a n e -
g e m e i n d e 
ü b e r n e h -
men meist 
die Taufpa-
ten die Auf-
gabe, eine 
Ta u f k e r z e 
zu erwer-

ben oder selbst zu dekorieren. 

Auch unmittelbar vor der Taufe können 
einfache Taufkerzen zum Selbstkosten-
preis von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt werden.  
Selbstverständlich kann auch ohne Tauf-
kerze getauft werden. Manche evange-
lische Christen, insbesondere aus der 
Evangelisch-Reformierten Kirche, lehnen 
Taufkerzen ab, da von ihnen in der Bibel 
nicht die Rede ist und sie von der eigent-
lichen Taufhandlung ablenken können.  

Fotografieren der Taufe?

Fotografieren ist in der Kirche grundsätz-
lich nicht erlaubt, wird aber oftmals ge-
duldet. Sakramentshandlungen, d.h. die 
Taufhandlung selbst, dürfen nicht foto-
grafiert werden, da hierbei das Fotogra-
fieren sehr stören würde. 

Die genaue Regelung sollte mit dem 

Pfarrer bzw. der Pfarrerin, die die Taufe 
vornimmt, abgesprochen werden. 

Selbstverständlich soll ein Täufling je-
doch Erinnerungsbilder haben. Wir emp-
fehlen deshalb, im Anschluss an den 
Gottesdienst Fotos in der Kirche und am 
Taufstein zu machen. 

Mitwirkung im Gottesdienst

Die Bezeichnung des Täuflings mit einem 
Kreuzzeichen auf der Stirn soll zeigen, 
dass der Täufling „zu Jesus Christus“ 
gehört. Wenn Eltern zu dieser „Kreuzes-
bezeichnung“ ihr Kind in der Gethse-
manekirche zum  silbernen Standkreuz 
bringen wird sichtbar, dass sie die Auf-
gabe übernehmen, das Kind zu Christus 
hinzuführen. 

Eine Mitwirkung der Eltern und Paten bei 
der Taufe ist deshalb sehr wichtig. Auch 
im Gottesdienst können Eltern und Paten 
mitwirken. 

Sie können z.B. den Taufspruch aussu-
chen, sich Lieder wünschen, das Taufevan-
gelium lesen, das Taufwasser eingießen 
und die Fürbitten für das Kind vortragen. 
Die Mitwirkung der Eltern und Paten im 
Gottesdienst zeigt auch, dass wir nach 
evangelischem Verständnis alle Priester 
sind und den Auftrag miteinander teilen, 
den Jesus uns gegeben hat:

„Gehet hin in alle Welt und gewinnt Jün-
ger aus allen Völkern. Taufet sie auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie zu halten, 
alles, was ich euch geboten habe....“

Anzünden der Taufkerze
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